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An die 

- Universitätsprofessor/inn/en 

- Juniorprofessor/inn/en 

- Emmy Noether-Nachwuchsgruppenleiter/inn/en 

nachrichtlich an 

- die Dekane 

- die Mitglieder/stellv. Mitglieder des Forschungsausschusses 

- die Gleichstellungsbeauftragte 

 

 

Prof. Dr. Matthias Hannig 
Vizepräsident für Forschung  
und Technologietransfer 
 
Campus, Gebäude A2 3 
66123 Saarbrücken 
 
 

 
Ausschreibung 

ANSCHUBFINANZIERUNG VON FORSCHUNGSPROJEKTEN 2012 
 http://www.uni-saarland.de/info/universitaet/senat/forschungsausschuss.html 
 
Letzter Abgabetermin:  
Donnerstag, der 24. November 2011, bis 16.00 Uhr (Ausschlussfrist) 
    
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
beim Forschungsausschuss können Mittel zur Anschubfinanzierung von  
Forschungsprojekten beantragt werden. 
 
Gefördert werden Forschungsprojekte mit dem Ziel der Vorbereitung von drittmittel-
geförderten Projekten.  
Angesprochen sind insbesondere auch junge Nachwuchswissenschaftler/innen, die 
über keine eigenen Mittel verfügen und noch keine Drittmittel einwerben konnten. 
 
Die Dauer der Förderung beträgt höchstens 12 Monate. Es wird vorausgesetzt, 
dass der Antragsteller mindestens für die Dauer des Forschungsprojektes an der 
Universität beschäftigt ist. Bei einer Bewilligung stehen die Mittel ab 01. April 2012 
zur Verfügung. 
 
Für die Mitglieder der Medizinischen Fakultät: 
Laut Beschluss des Forschungsausschusses vom 12. Februar 2004 
- dürfen Förderanträge nur an einer Stelle (HOMFOR oder Forschungsaus-

schuss) eingereicht werden. 
- dürfen im Rahmen von HOMFOR gänzlich abgelehnte oder teilabgelehnte 

Anträge nicht beim Forschungsausschuss eingereicht werden. 
 
Antragsberechtigt sind  
1. Universitätsprofessor/inn/en (C3/C4/W2/W3) 
2. Juniorprofessor/inn/en (W1) 
3. Emmy Noether-Nachwuchsgruppenleiter/inn/en 
4. Akademische Räte auf Zeit bzw. Wissenschaftliche Assistent/inn/en (C1) 
5. Akademische Oberräte auf Zeit, Hochschuldozent/inn/en bzw. Oberassistent/ 
 inn/en (C2) 
6. promovierte wissenschaftliche Mitarbeiter/innen nur mit schriftlicher Befürwor-

tung des Lehrstuhlinhabers 
7. habilitierte wissenschaftliche Mitarbeiter/innen nur mit schriftlicher Befürwor-

tung des Lehrstuhlinhabers. 
 
Ich bitte Sie daher, diesen Ausschreibungstext an die vorgenannten antrags-
berechtigten Mitarbeiter/innen in Ihrem Bereich weiterzuleiten. 
 

Präsidialbüro 

Christiane Laub 

Referentin  
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66123 Saarbrücken 

 

T: +49 (0) 681 302 2629 
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c.laub@univw.uni-saarland.de 

www.uni-saarland.de 
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Seite 2 – Anschubfinanzierung  von Forschungsprojekten 2012 

Bei einer Antragstellung sind alle aus dem Antragsformular ersichtlichen Fragen zu 
beantworten bzw. „Fehlanzeige“ bei einer nicht zutreffenden Frage zu vermerken. 
 
Anträge sind einzureichen bis 

Donnerstag, den 24. November 2011, bis 16.00 Uhr (Ausschlussfrist) 
im Sekretariat des 

Vizepräsidenten für Forschung und Technologietransfer 
Gebäude A 2.3, Zimmer 1.01 – 1.02 

 
 in einem Briefumschlag versehen mit Kennwort: Forschungsausschuss 
  Anschubfinanzierung 
 mit genauen Kostenangaben (abzgl. Rabatt und zzgl. Mehrwertsteuer) bei jeder 

Einzelposition 
 in 3-facher Ausfertigung, jede Ausfertigung auf einem Heftstreifen (1 Original 

und 2 Kopien - Angebote und Vergleichsangebote bei der Beantragung von 
kleineren wissenschaftlichen Geräten sind ebenfalls 3-fach beizufügen) 

 eine vierte Ausfertigung (einschl. aller Anlagen) – ebenfalls auf einem Heftstrei-
fen - ist über den Dekan der jeweiligen Fakultät bis spätestens  

Mittwoch, den 30. November 2011, 16.00 Uhr 
bei der vorgenannten Adresse abzugeben. 

 
Der mit den Anträgen befasste Forschungsausschuss bildet sich sein Urteil anhand 
der Informationen im Antrag. Es liegt deshalb im Interesse der Antragsteller(innen), 
mit der Formulierung des Antrages die Grundlage für ein abgewogenes und sach-
gerechtes Urteil zu schaffen. Beachten Sie daher bei der Formulierung Ihres An-
trages, dass die schriftlichen Unterlagen die maßgebliche Grundlage für die Beur-
teilung durch den Forschungsausschuss darstellen. 
 
Die Anträge werden in den Sitzungen des Forschungsausschusses im Januar und 
Februar 2012 behandelt. 
 
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Frau Laub (Tel.: 302-2629). 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
Matthias Hannig 

 

Das Antragsformular kann im Netz unter 

http://www.uni-saarland.de/info/universitaet/senat/forschungsausschuss.html ausgefüllt werden. 
  

 
 
 


